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§ 384 Geo. Fortfuhrung eines Aktes
unter geandertem Aktenzeichen

Geo. - Geschaftsordnung fur die Gerichte I. und Il. Instanz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

§ 384.

Wird eine Sache, ohne dal} ein neuer Akt fir sie angelegt wird, bei demselben oder einem anderen Gericht unter
einem andern Aktenzeichen fortgesetzt (zum Beispiel bei Uberweisung eines auRerstreitigen oder
Exekutionsverfahrens nach § 44 JN., eines Rechtstreites nach& 261 Abs. 6 ZPO., bei Abtretung eines Strafverfahrens
oder in den Fallen, wo eine Sache gemal3 8 362 Abs. 3in ein anderes Register desselben Gerichtes Ubertragen wird), so
ist auf dem Deckel, Ricken oder Umschlag des Aktes das frihere Aktenzeichen durchzustreichen und das neue
Aktenzeichen daneben oder darunter zu setzen. Die Geschaftszahl fur die neu hinzukommenden Aktenstticke ist nach
dem neuen Aktenzeichen zu bilden, doch lauft die Reihe der Ordnungsnummern und Seitenzahlen fort. In der
Akteniibersicht ist die Anderung des Aktenzeichens vor der Eintragung des ersten, das neue Aktenzeichen tragenden
Aktenstuckes ersichtlich zu machen, zum Beispiel ,Fortgesetzt als 8 U 316/50".

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gvgo/paragraf/384
https://www.jusline.at/gesetz/jn/paragraf/44
https://www.jusline.at/gesetz/zpo/paragraf/261
https://www.jusline.at/gesetz/gvgo/paragraf/362
file:///

	§ 384 Geo. Fortführung eines Aktes unter geändertem Aktenzeichen
	Geo. - Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II. Instanz


